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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Auftrag 

Seit 2011 gelten in der Schweiz neue gesetzliche Vorschriften (GSchG, SR 814.20) zum Gewässerschutz, 
insbesondere zum Gewässerraum und zur Revitalisierung von Gewässern. Die Festlegung des Gewäs-
serraums stellt sicher, dass den Gewässern heute und in Zukunft genügend Raum zur Verfügung steht. 
Im Kanton Thurgau sind alle Gewässerräume vom Kanton bereits behördenverbindlich ausgeschieden. 
Die behördenverbindlichen Grundlagen sind durch den Kanton unter Mitwirkung der Gemeinden er-
arbeitet worden. Die grundeigentümerverbindliche Festlegung hat bis 2026 durch die Gemeinden in 
Form von Gewässerraumlinienplänen zu erfolgen.  

Für die Erarbeitung der Gewässerräume für die Thur haben sich die betroffenen Gemeinden der Regio 
CǊŀǳŜƴŦŜƭŘ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ tƭŀƴǳƴƎǎƎǊǳǇǇŜ ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴ ǳƴŘ ŘŜƴ !ǳŦǘǊŀƎ ŘŜǊ ΨƎǊǳƴŘŜƛƎŜƴǘǸƳŜǊπ
ǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜƴ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳƭƛƴƛŜƴ ŀƴ ŘŜǊ ¢ƘǳǊΩ ŀƴ ŘƛŜ !ǊōŜƛǘǎƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ ŀǳǎ ŘŜǊ 
Fröhlich Wasserbau AG und der bhateam ingenieure ag aus Frauenfeld vergeben. Die grundeigentü-
merverbindliche Festlegung der Gewässerräume der übrigen Gewässer (Binnenkanäle, Bäche, Weiher 
usw.) sind nicht Teil dieses Auftrags. 

Die Planung ist abgestützt auf den entsprechenden Leitfaden des Amts für Umwelt des Kantons Thur-
gau. Für das Verfahren zur Festlegung der Gewässerraumlinien gelten § 5 Abs. 2-5 PBG sowie die §§ 6 
und 29 ς 31 PBG. Der Planungsprozess erfolgt gemäss dem Prozess der Festsetzung von Sondernut-
zungsplänen wie z.B. Baulinien- und Gestaltungsplänen.  

Die grundeigentümerverbindliche Festlegung der Gewässerräume an der Thur erfolgt in den entspre-
chenden Plänen. Der Planungsbericht dient der Erläuterung und ist Teil der öffentlichen Auflage.  

1.2 Grundlagen 

Das Verfahren zur Ausweisung des grundeigentümerverbindlichen Gewässerraums stützt sich auf den 
§ 5 Abs. 2-5 PBG sowie die §§ 6 und 29-31 PBG. Weiterhin sind im Rahmen des Verfahrens die folgen-
den (bundesrechtlichen, kantonalen und gemeindlichen) Gesetzgebungen zu beachten:  

Á Gewässerschutzgesetz (GSchG, SR 814.20) 

Á Gewässerschutzverordnung (GSchV SR 814.201) 

Á Gesetz über den Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Naturgefahren (WBSNG, 721.1) 

Á Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über den Wasserbau und den Schutz vor gravi-
tativen Naturgefahren (WBSNV, 721.11) 

Á Waldgesetz (WaG, SR 921.0) 

Á Verordnung über das Bundesinventar der Landschaft und Naturdenkmäler vom 01.06.2017 
(VBLN, SR 451.11) 

Á Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81) 

Á Direktzahlungsverordnung (DZV, SR 910.13) 

Á Planungs- und Baugesetz Thurgau (PBG, 700) mit den entsprechenden Verordnungen 

Á Grundeigentümerverbindliche Festlegung Gewässerraumlinie: Leitfaden Thur (3), Amt für 
Umwelt Kanton Thurgau 

Á Behördenverbindlicher Raumbedarf (Thur +: Das Hochwasserschutz- und Revitalisierungskon-
zept für das Thurtal), Amt für Umwelt Kanton Thurgau  
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Á DǊǳƴŘƭŀƎŜƴǎǘǳŘƛŜ ΨbŀǘǸǊƭƛŎƘŜ {ƻƘƭŜƴōǊŜƛǘŜ ƎǊƻǎǎŜǊ CƭƛŜǎǎƎŜǿŅǎǎŜǊ ƛƳ Yŀƴǘƻƴ ¢ƘǳǊƎŀǳΩ ό¢ƘǳǊ 
km TG 0 ς 28.6 und 32.3 ς 45.6) 

Á Bau- und Zonenordnung inkl. Gefahrenkartierung Gemeinde Hüttlingen und Müllheim 

 

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǿǳǊŘŜƴ ŘŜǊ ΨaƛƴƛƳŀƭŜ ǎȅƳƳŜǘǊƛǎŎƘŜ DŜǿŅǎǎŜǊǊŀǳƳΩ ǎƻǿƛŜ ŘŜǊ ōŜƘǀǊŘŜƴǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜ 
Raumbedarf der Thur, die als Geodatenmodell durch den Kanton bereitgestellt werden, als Grundla-
gen verwendet.  

1.3 Methodisches Vorgehen 

Gegenstand des vorliegenden Berichts ist die Festlegung des Gewässerraums der Thur in den Gemein-
den Hüttlingen und Müllheim.  

DǊǳƴŘƭŀƎŜ ŘŜǊ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ōƛƭŘŜǘ ŘƛŜ {ǘǳŘƛŜ ΨbŀǘǸǊƭƛŎƘŜ {ƻƘƭŜƴōǊŜƛǘŜ ƎǊƻǎǎŜ CƭƛŜǎǎƎŜǿŅǎǎŜǊ ƛƳ Yŀƴǘƻƴ 
¢ƘǳǊƎŀǳΩΦ 5ƛŜ ŘŀǊƛƴ ŦǸǊ ŘŜƴ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜƴ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ŜǊƳƛǘǘŜƭǘŜ {ƻƘƭŜƴōǊŜƛǘŜ ǿǳǊŘŜ ǾŜǊƛŦƛȊƛŜǊǘΦ 5ŀǎ ±ƻǊπ
gehen orientiert sich am Leitfaden (3) zur Festlegung des Gewässerraums an der Thur, des Amts für 
Umwelt (AfU). 

Bei der Thur handelt es sich in der Gewässerraumausscheidung um einen Sonderfall. Aufgrund der 
einzigartigen Ausgangslage an der Thur, mit den teilweise sehr grossen Vorländern von bis zu 300 m 
Breite zwischen den bestehenden Dämmen, soll der grundeigentümerverbindliche Gewässerraum ge-
mäss dem Leitfaden des AfU sukzessive in 4 Phasen festgelegt werden.  

Die abgeschlossene Phase 1 beinhaltete die Festlegung des behördenverbindlichen Raumbedarfs der 
Thur. Die Festlegung des minimalen grundeigentümerverbindlichen Gewässerraums erfolgt in der vor-
liegenden Planung als Phase 2. Nach der genehmigten Festlegung werden die Nutzungseinschränkun-
gen des Gewässerschutzgesetzes gelten. Das bedeutet, dass zukünftig innerhalb des grundeigentümer-
verbindlich festgelegten Gewässerraums nur noch eine extensive Bewirtschaftung und Nutzung mög-
lich sein wird. Der behördenverbindliche Raumbedarf der Thur bleibt auch nach der grundeigentümer-
verbindlichen Festlegung in Kraft und stellt sicher, dass keine neuen Nutzungen resp. Bauten und An-
lagen erstellt werden. 

Die Phase 3 betrifft eine mögliche Anpassung im Rahmen eines genehmigten Korrektionsprojekts auf 
Basis des Konzepts Thur+. 

Falls ein Korrektionsprojekt eine eigendynamische Entwicklung vorsieht, wird im Laufe der Jahre als 
Phase 4 eine Anpassung der bereits festgelegten Gewässerraumlinien notwendig. Die Gewässerraum-
linien sind in solchen Abschnitten periodisch zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

 

Umgang mit übrigen öffentlichen Gewässern 
Innerhalb der Abschnitte oder unmittelbar angrenzend befinden sich häufig Binnenkanäle und weitere 
Gewässer. Die Festlegung der grundeigentümerverbindlichen Gewässerräume für diese Gewässer ist 
nicht Bestandteil der vorliegenden Planung und wird von den Gemeinden im Rahmen der eigenstän-
digen kommunalen Planung behandelt.  
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2 Bestehende Grundlagen 

2.1 Plausibilisierung der Sohlenbreite 

Das Amt für Umwelt hat das Büro Hunziker, Zarn & Partner, Aarau beauftragt, die erforderlichen Un-
tersuchungen durchzuführen und die natürliche Sohlenbreite der Thur im Gebiet des Kantons Thurgau 
zu ermitteln.  

Grundlagenstudie 

Mit der Studie wurden verschiedene Grundlagen herangezogen und näher betrachtet:  

- Historisches Kartenmaterial ς gutachterliche Abgrenzung der Sohlenbreite  
- (Kartenmaterial: Lavater 1689 ς Wild 1850, exkl. Dufour 1850 & Eschmann 1840) 
- Berücksichtigung morphologischer Grundparameter (s. Kapitel 7.2 Grundlagenstudie)  
- Annahme eines konstanten Abflusses zwischen Sittermündung und der Grenze des Kantons 

Zürich 
- Einbezug naturnaher Vergleichstrecken (Aufweitung Niederneunforn)  
- Terrainanalyse 
- Empirische Ansätze  

Gemäss den Richtlinien im Handbuch zur Bestimmung der natürlichen Sohlenbreite sollen in erster 
Linie historische Karten als Referenz für die Bestimmung der natürlichen Sohlenbreite herangezogen 
werden, sofern diese verfügbar sind und eine geeignete Qualität aufweisen. Da dies im Untersuchungs-
gebiet der Thur der Fall ist und die anderen Methoden (Vergleichsstrecken, empirische Ansätze) nur 
begrenzte oder keine verlässlichen Werte liefern, wurde die natürliche Sohlenbreite der Thur aus-
schliesslich aus der Auswertung historischer Karten ermittelt.  

Das nachfolgende Diagramm gibt eine Übersicht über die gemittelte Sohlenbreite im gesamten Kanton 
Thurgau: 
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Abbildung 2: Verlauf der natürlichen Sohlenbreite gemäss Grundlagenstudie (Quelle: Amt für Umwelt, Leitfaden (3), 2023) 

Eine detaillierte Aufschlüsselung des gemittelten Verlaufs der mit der Grundlagenstudie festgelegten 
natürlichen Sohlenbreite dem Anhang A zu entnehmen.  

2.2 Grundregeln Leitfaden Thur (3)  

Minimaler Gewässerraum 

Basierend auf der natürlichen Sohlenbreite (vgl. Kapitel 2.1) wurde entlang der gesamten Thur sym-
metrisch der minimale Gewässerraum gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV festgelegt. Für die Thur, deren 
Gerinnesohle eine natürliche Breite von mehr als 5 Metern hat, beträgt der minimale Gewässerraum 
die natürliche Sohlenbreite plus 30 Meter. Dieser Zuschlag wird gleichmässig auf beide Seiten der er-
mittelten natürlichen Sohlenbreite aufgeteilt (jeweils 15 Meter). Der minimale symmetrische Gewäs-
serraum dient den Planungsverantwortlichen als Grundlage für die Festlegung des grundeigentümer-
verbindlichen Gewässerraums. 

Behördenverbindlicher Raumbedarf 

Der behördenverbindliche Raumbedarf entlang der Thur basiert auf dem minimalen Gewässerraum 
und umfasst den Abflusskorridor, die Dämme, Binnenkanäle sowie ökologisch wertvolle Flächen, wie 
die national bedeutenden Auengebiete. In Bereichen ohne Dämme wird der Raumbedarf entweder 
durch die Fläche definiert, die bei einem HQ100 (ein 100-jährliches Hochwasserereignis) überflutet 
wäre, oder durch Flächen mit ökologischem Potenzial. Diese Festlegung stellt sicher, dass innerhalb 
des Raumbedarfs keine neuen Nutzungen, Bauten oder Anlagen entstehen, wodurch der notwendige 
Raum für die natürliche Entwicklung der Thur nach Korrektionsprojekten gewährleistet wird. Diese 
behördliche Festlegung schränkt die landwirtschaftliche Nutzung entlang der Gewässer im Kanton 
Thurgau nicht ein; eine extensive Bewirtschaftung ist erst mit der grundeigentümerverbindlichen Fest-
legung des Gewässerraums vorgeschrieben. 
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Mit der Festlegung des grundeigentümerverbindlichen Gewässerraums, wird der behördenverbindli-
che Raumbedarf nicht aufgehoben, sondern bleibt weiterhin gültig. Wichtig ist insbesondere das fort-
laufend geltende Bauverbot innerhalb des behördenverbindlichen Raumbedarfs.  

Grundregeln und Regelfälle 

Im Leitfaden (3) wurden verschiedene «Grundregeln» und «Regelfälle» für die Ausweisung und Anord-
nung des Gewässerraums vorgestellt. Diese dienen als Grundlage der vorliegenden Planung.  

 
Abbildung 3: Auszug Leitfaden (3) (Quelle: Amt für Umwelt, 2023) 
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Abbildung 4: Auszug Leitfaden (3) (Quelle: Amt für Umwelt, 2023) 
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2.3 Abschnittsabgrenzung 

Die Abgrenzung der Abschnitte folgt der Anwendung der Regelfälle / Standardfälle. Sobald sich der 
anzuwendende Regelfall ändert, beispielsweise wenn der minimale Gewässerraum zunächst inner-
halb des behördenverbindlichen Gewässerraums liegt und danach darüber hinaus geht, wird ein 
neuer Abschnitt gebildet.  
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3 Planerische Grundlagen  

3.1 Einführung 

In den nachfolgenden Kapiteln werden alle für die Planung des Gewässerraums relevanten Vorgaben 
geprüft. Von Bundesvorgaben über regionale und kommunale Vorgaben respektive Planungen werden 
mögliche Einflussfaktoren auf die Gewässerraumlinienplanung erörtert.  

3.2 Bundesplanung 

¶ Inventar historischer Verkehrswege 
(IVS) 

Keine Eintragungen unmittelbar entlang der 
Thur oder dem projektierten Gewässerraum 

¶ Sachplan Fruchtfolge Betroffenheit vorhanden, wird in der Grundla-
genanalyse der einzelnen Abschnitte näher be-
trachtet 

¶ BLN-Gebiet Keine Betroffenheit 
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3.3 Kantonale Planung 

Gebiete mit Vernetzungsfunktion 

Die Thur befindet sich über die gesamte Abschnittslänge innerhalb des Vernetzungskorridors Nr. 566 
όΨ¢ƘǳǊƪƻǊǊƛŘƻǊ Hüttlingen ς tŦȅƴΩύΦ 5ƛŜ ƛƳ ƪŀƴǘƻƴŀƭŜƴ wƛŎƘǘǇƭŀƴ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴŜƴ ΨDŜōƛŜǘŜ Ƴƛǘ ±ŜǊƴŜǘπ
ȊǳƴƎǎŦǳƴƪǘƛƻƴΩ ǎǘŜƭƭŜƴ Ŝƛƴ ƎŜǎŀƳǘƘŀŦǘŜǎ ±ŜǊƴŜǘȊǳƴƎǎǎȅǎǘŜƳ ȊǳǊ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ŘŜǊ ²ŀƴŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ 
Tieren und Ausbreitung von Pflanzen dar und sind als solche zu schützen und zu erhalten. Ein ebensol-
cher Schutz ist den klein- und grossflächigen Naturschutzgebieten zukommen zu lassen. 

 
Abbildung 5: Planausschnitt Vernetzungskorridor Müllheim, Hüttlingen (KRP 2.5) (Quelle Thurgis 2024) 

 

Der Thur kommt innerhalb des Vernetzungskorridors 
eine massgebliche Bedeutung für die Vernetzung des 
aquatischen Lebensraums zu. Für den Vernetzungs-
korridor sind gewässerbezogene Schutzziele festge-
setzt. 

 
  






















































